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Vorwort 

Ein Patent kann für ein Unternehmen ein sehr wichtiges Asset sein. Der Weg dorthin 
ist jedoch steinig. Nur Erfindungen, die bislang noch nirgends zu finden sind und die 
außerdem eine erfinderische Leistung aufweisen, werden zum Patent erteilt. Die wichtigen 
Kriterien zur Patenterteilung sind daher Neuheit und erfinderische Tätigkeit. 

Die Begründung der erfinderischen Tätigkeit entscheidet regelmäßig in den Erteilungs-
verfahren vor den Patentämtern, dem Deutschen Patent- und Markenamt DPMA und dem 
Europäischen Patentamt EPA, und bei streitigen Verfahren vor dem Bundespatentgericht 
BPatG über den Ausgang des Verfahrens. Dem Patentierungskriterium der erfinderischen 
Tätigkeit gebührt daher die größte Beachtung. 

Eine Erfindung ist neu, wenn sie keinem Dokument oder sonstigen Veröffentlichung 
vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag entnommen werden kann. Eine Erfindung beruht auf 
erfinderischer Tätigkeit, wenn sie für den Durchschnittsfachmann nicht naheliegend ist. In 
Erteilungsverfahren vor den Patentämtern und in streitigen Verfahren vor dem Bundespa-
tentgericht gibt es selten Meinungsverschiedenheiten wegen der Bewertung der Neuheit 
eines Patentanspruchs. Es kann eindeutig festgestellt werden, ob der Gegenstand eines 
Patentanspruchs in einer Entgegenhaltung des Stands der Technik enthalten ist oder nicht. 

Das Kriterium der erfinderischen Tätigkeit ist jedoch in der Praxis schwierig zu beur-
teilen. Es stellt sich dann die Frage, was naheliegend ist und auf was der Fachmann nicht 
so einfach gekommen wäre. Mit einer geschickten Begründung kann im Zweifel noch 
eine Patenterteilung erreicht werden, die bei einer weniger geeigneten Argumentation zur 
erfinderischen Tätigkeit chancenlos wäre. Dieses Buch soll mit praktischen Tipps hel-
fen, die Hürde der Erfindungshöhe zu nehmen bzw. in einem streitigen Verfahren vor 
dem Bundespatentgericht erfolgreich gegen die erfinderische Tätigkeit des Patents eines 
Konkurrenten zu argumentieren.

V



VI Vorwort

In diesem Fachbuch werden auch die theoretischen Grundlagen des Patentrechts ver-
mittelt, um ein fundiertes Verständnis für die erfolgreiche Begründung der erfinderischen 
Tätigkeit gemäß dem Patentgesetz zu schaffen. 

München 
im Januar 2025 

Dr. Thomas Heinz Meitinger



Interessenkonflikt Der/die Autor*in hat keine für den Inhalt dieses Manuskripts rele-
vanten Interessenkonflikte.
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